






















































































 

 

 

 

Bericht des Aufsichtsrats       

der Murphy&Spitz Green Capital Aktiengesellschaft, Bonn, 

für das Geschäftsjahr 2022 

 

Der Aufsichtsrat der Murphy&Spitz Green Capital AG hat sich während des Geschäfts-
jahres 2022 vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 regelmäßig und umfas-
send durch mündliche und schriftliche Berichte des Vorstands über die wirtschaftliche 
und finanzielle Situation der Gesellschaft, Vertragsabschlüsse, die Unternehmenspla-
nung sowie die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens informiert. Darüber 
hinaus wurde der Aufsichtsratsvorsitzende vom Vorstand laufend über wichtige Ent-
wicklungen und anstehende Entscheidungen unterrichtet.  

Der Aufsichtsrat hielt im Geschäftsjahr 2022 insgesamt drei Sitzungen ab. Themen-
schwerpunkte der Beratungen waren die Geschäfts- und Finanzlage der Gesellschaft, 
der Jahresabschluss, die Nachhaltigkeitspolitik der Gesellschaft und ihrer Organe so-
wie die Wiederholung der HV für das Geschäftsjahr 2020 und die Vorbereitung der 
ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021. Außerdem befasste sich 
der Aufsichtsrat mit der Lage und wichtigen Projekten der Tochtergesellschaften Mur-
phy&Spitz Green Energy AG und Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung 
AG. Alle Sitzungen fanden gemeinsam mit dem Alleinvorstand statt. Der Aufsichtsrat 
hat dabei die ihm gesetzlich und satzungsmäßig zukommenden Aufgaben intensiv 
wahrgenommen und darüber hinaus den Vorstand bei allen wichtigen Einzelfragen 
beratend unterstützt.  

Der vom Vorstand nach den Grundsätzen des Handelsgesetzbuches aufgestellte Jah-
resabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 
ist von Herrn Wirtschafsprüfer Dipl.-Kfm. Roland Knoll, Mannheim geprüft und mit ei-
nem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.  

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022, den Lagebericht 
2022 und den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 
2022 geprüft. Der Aufsichtsrat hat ferner über den Jahresabschluss zum 31. Dezem-
ber 2022, den Lagebericht 2022, den Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des 
Bilanzgewinns beraten. Dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanz-
gewinns schließt sich der Aufsichtsrat an. Dem Ergebnis der Prüfung durch den Ab-
schlussprüfer tritt der Aufsichtsrat auf Grund der Ergebnisse seiner eigenen Prüfung 
bei. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat keine 
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Einwendungen erhoben und den vom Vorstand aufgestellten und beschlossenen Ab-
schluss ausdrücklich gebilligt. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ist damit 
gemäß § 172 AktG festgestellt.  

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die geleistete Arbeit. Das Jahr 2022 war ein 
Meilenstein in der Entwicklung der Gesellschaft. 

Bonn, im Juni 2023 

Der Aufsichtsrat 

gez. Prof. Dr. Olaf Müller-Michaels 
(Vorsitzender) 
 

 


